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zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
eine Änderung der Zentrums-Regelungen:  
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1. Rechtsgrundlage 

Mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) wurde der G-BA beauftragt, die besonderen 
Aufgaben von Zentren und Schwerpunkten nach § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 KHEntgG und 
in diesem Zusammenhang – soweit erforderlich – zu erfüllende Qualitätsanforderungen 
festzulegen, vgl. § 136c Absatz 5 SGB V. Der G-BA hat auf dieser gesetzlichen Grundlage die 
Zentrums-Regelungen beschlossen. 

2. Eckpunkte der Entscheidung 

Aufgrund der stetig steigenden Anzahl stationär zu behandelnder Patientinnen und Patienten, 
welche an SARS-CoV2 erkrankt sind, werden in Krankenhaus-Zentren personelle und 
apparative Ressourcen im hohen Maße gebunden. Eine grundlegende Verbesserung der 
Situation ist derzeit nicht absehbar. Die Änderungen der Zentrums-Regelungen tragen dem 
Rechnung. 

2.1 Änderungen in § 5 Abs. 5 Satz 3 und 5 

Gemäß § 5 Absatz 5 ist für die Berechnung der Mindestfallzahl die Summe aller in der Anlage 
näher bezeichneten Fälle des Kalenderjahrs vor dem Jahr der Wahrnehmung der besonderen 
Aufgabe maßgeblich, die am Standort stationär behandelt wurden. Abweichend hiervon 
können für die Wahrnehmung von besonderen Aufgaben im Jahr 2021 die Fallzahlen aus dem 
Jahr 2019 zugrunde gelegt werden. Wenn bereits die Daten über die Fälle des Kalenderjahrs 
der Wahrnehmung der besonderen Aufgabe vorliegen, sind diese maßgeblich. Dies gilt nicht 
für die Wahrnehmung von Aufgaben im Jahr 2020 sofern die Mindestfallzahlen aus diesem 
Jahr niedriger als im Jahr 2019 ausgefallen sind.  

Aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage zeigen sich im Jahr 2021 – wie bereits im Jahr 
2020 – niedrigere Fallzahlen der potentiellen Zentren. Die geänderte Regelung eröffnet den 
Zentren die Möglichkeit im Budgetjahr 2022, anstelle der Fallzahlen aus dem Vorjahr 2021 auf 
die Fallzahlen aus dem Jahr 2019 zurückzugreifen. Somit gilt nun für die Jahre 2020 (bereits 
festgeschrieben) und 2021: Sollten die Fallzahlen in diesen Jahren aufgrund der COVID-19-
Pandemie geringer als im Jahr 2019 sein, darf auf die Fallzahlen von 2019 zurückgegriffen 
werden. Sollten die Fallzahlen in 2021/2020 höher sein, als in 2019, können weiterhin die 
Fallzahlen aus 2021/2020 herangezogen werden. 

2.2 Änderung im Anhang zu den Anlagen 5 und 7– Zentren in einem 
intensivmedizinischen digital-gestützten Versorgungsnetzwerk (IDV-Zentren) 

Die am 18. Februar 2021 beschlossene Erweiterung der Zentrums-Reglungen um einen 
Anhang zu den Anlagen 5 und 7 dient dazu, durch Telemedizin das erforderliche und nicht 
überall verfügbare Expertenwissen zur Versorgung intensivpflichtiger Patientinnen und 
Patienten mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 über ein digital gestütztes Versorgungsnetzwerk 
ortsnah verfügbar zu machen. Nach § 3 des Anhangs zu den Anlagen 5 und 7 tritt der Anhang 
mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft. Angesichts des Andauerns der pandemischen 
Lage wird seine Geltungsdauer verlängert. 
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3. Bürokratiekostenermittlung 

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten 
Informationspflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und 
dementsprechend keine Bürokratiekosten. 

4. Verfahrensablauf 

Da über die zeitlich befristeten Maßgaben zur Anwendung bestehender Regelungen hinaus 
keine inhaltlichen Änderungen der Richtlinie vorgenommen werden, ist aus Sicht des G-BA 
eine kurzfristige Möglichkeit für die Stellungnahmeberechtigten zur Abgabe einer 
Stellungnahme ausreichend. Hierzu wurde der Beschlussentwurf den nachfolgenden 
Organisationen am 14. Dezember 2021 per Email übermittelt:  

− Bundesärztekammer (BÄK)  

− Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)  

− Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) 

Innerhalb der gesetzten Frist zur Rückmeldung sind vier Stellungnahmen (BÄK, BPtK, DIVI und 
DGKJ) eingegangen. 

Die Umsetzung des Vorschlags der DGKJ, wonach die Liste des BfArM mit vorübergehend von 
der Prüfung ausgenommenen Struktur- und Mindestmerkmalen bestimmter OPS -Kodes nach 
§ 25 Absatz 2 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) für die OPS -Version 2022 um die 
Kinderintensivmedizin (OPS-Prozedur 8-98d) ergänzt werden solle, bewegt sich jenseits der 
Regelungskompetenz des G-BA. 

Dem Vorschlag der DIVI, intensivmedizinische Zentren dauerhaft in den Anlagen der 
Zentrums-Regelungen vorzusehen, wird vom G-BA zum jetzigen Zeitpunkt nicht gefolgt und 
ggfs. in den kommenden Beratungen aufgegriffen.  

Die beiden weiteren Stellungnahmen enthalten keine Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge, 
so dass sich eine Auswertung insofern erübrigt. 

Berlin, den 16. Dezember 2021 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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5. Anhang 

5.1 Stellungnahme Bundesärztekammer (BÄK) 
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5.2 Stellungnahme Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ) 
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5.3 Stellungnahme Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und 
Notfallmedizin (DIVI) 
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5.4 Verzicht auf Stellungnahme Deutsche Gesellschaft für experimentelle und klinische 
Pharmakologie und Toxikologie e.V. (DGPT) 
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